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lamente aus dem Filtermaterial und die Fasern und/oder Fi-
lamente aus dem heißsiegelfähigen Material in dem textilen 
Flächengebilde in Form einer Mischung vorliegen, wobei 
der Anteil an Fasern und/oder Filamenten aus dem heißsie-
gelfähigen Material über den Querschnitt zur heißsiegelfä-
higen Oberfläche des textilen Flächengebildes hin nach Art 
eines Gradienten zunimmt. Der erfindungsgemäße Auf-
gussbeutel zeichnet sich durch sehr gute Filtereigenschaf-
ten, eine hohe optische Transparenz und eine sehr gute 
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aufgussbeutel 
aus einem textilen Flächengebilde aus Vliesstoff, 
welcher Fasern und/oder Filamenten aus wenigstens 
einem Filtermaterial umfasst, wobei das textile Flä-
chengebilde eine heißsiegelfähige Oberfläche aus-
weist, welche durch heißsiegelfähige Fasern 
und/oder Filamente aus wenigstens einem heißsie-
gelfähigen Material gebildet wird. Die Erfindung be-
trifft weiterhin Verwendungen eines erfindungsgemä-
ßen Aufgussbeutels.

Stand der Technik

[0002] Aus der JP 2004338750 A und JP 
2004242944 A sind Aufgussbeutel bekannt, die aus 
einem Spinnvlies aus Kern/Mantel-Fasern mit einer 
hochschmelzenden Kernkomponente und einer 
niedrigschmelzenden Mantelkomponente bestehen. 
Die hochschmelzende Kernkomponente besteht aus 
einem Polyester, insbesondere Polyethylentereph-
thalat, die niedrigschmelzende Mantelkomponente 
aus Polypropylen oder Polyethylen. Die niedrig-
schmelzende Mantelkomponente ist für die Heißsie-
gelfähigkeit des Materials verantwortlich.

[0003] Auf dem Markt werden derzeit Aufgussbeutel 
der eingangs genannten Art angeboten, die aus zwei-
lagigen textilen Flächengebilden bestehen. Eine 
Lage ist hierbei für die Filtereigenschaften, wie Parti-
kelrückhaltevermögen, Wasserdurchlässigkeit und 
Durchlässigkeit für die extrahierten Wirkstoffe sowie 
für die mechanische Festigkeit verantwortlich. Die 
zweite Lage dient der Heißsiegelfähigkeit des textilen 
Flächengebildes und besteht aus Fasern aus ther-
moplastischen Polymeren, insbesondere aus Polye-
thylen und Polypropylen.

[0004] Nachteilig an den bekannten Aufgussbeuteln 
sind, der höhere fertigungstechnische Aufwand, die 
höheren Fertigungskosten durch das Spinnen und 
Aufbringen der zweiten Lage, die geringere Transpa-
renz durch den zweilagigen Aufbau, die niedrigeren 
Schmelzpunkte der Flächengebilde in der zweiten 
Lage, insbesondere von Polyethylen und Polypropy-
len, die bei der Konfektionierung des Basismaterials 
zu Verklebungen an Schnittkanten führen können.

Darstellung der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
einen Aufgussbeutel der oben genannten Art so wei-
ter zu entwickeln, dass er sehr gute Filtereigenschaf-
ten aufweist, einfach und kostengünstig herzustellen 
ist und darüber hinaus sowohl optisch als auch im 
Gebrauch sehr ansprechend wirkt.

[0006] Diese Aufgabe wird durch einen Aufguss-
beutel mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind in den Unteransprüchen beschrieben. Bevor-
zugte Verwendungen beschreiben die Ansprüche 15 
bis 17.

[0007] Gemäß der Erfindung ist bei einem Aufguss-
beutel aus einem textilen Flächengebilde aus Vlies-
stoff, welcher Fasern und/oder Filamenten aus we-
nigstens einem Filtermaterial umfasst, wobei das tex-
tile Flächengebilde eine heißsiegelfähige Oberfläche 
ausweist, welche durch heißsiegelfähige Fasern 
und/oder Filamente aus wenigstens einem heißsie-
gelfähigen Material gebildet wird, vorgesehen, dass 
die Fasern und/oder Filamenten aus dem Filtermate-
rial und die Fasern und/oder Filamente aus dem 
heißsiegelfähigen Material in dem textilen Flächen-
gebilde in Form einer Mischung vorliegen, wobei der 
Anteil an Fasern und/oder Filamente aus dem heiß-
siegelfähigen Material über den Querschnitt zur heiß-
siegelfähigen Oberfläche des textilen Flächengebil-
des hin nach Art eines Gradienten zunimmt.

[0008] Es hat sich in überraschender Weise gezeigt, 
dass es mit Hilfe eines Gradientenaufbaus möglich 
ist, auf einen mehrlagigen Aufbau des textilen Flä-
chengebildes, bei welchem jeder Lage eine bestimm-
te Funktion zugeordnet ist, wie zum Beispiel Filterwir-
kung, Heißsiegelfähigkeit usw., zu verzichten und 
stattdessen alle diese Funktionen in nur einer einzi-
gen Vliesstofflage zu vereinigen. Der erfindungsge-
mäße Aufgussbeutel ist dadurch einfach und kosten-
günstig herzustellen. Die an einer Oberfläche des 
textilen Flächengebildes mit hohem Anteil vorliegen-
den heißsiegelfähigen Fasern und/oder Filamenten 
reichen zur Herstellung einer sicheren Verschwei-
ßung des Materials beispielsweise bei der Beutelher-
stellung völlig aus. Andererseits gewährleisten die 
Fasern und/oder Filamente aus Filtermaterial, die 
insbesondere an der der Versiegelungsfläche gegen-
überliegenden Oberfläche des textilen Flächengebil-
des mit einem hohen Anteil vorliegen, die für eine 
gute Filterwirkung erforderliche Gleichmäßigkeit, 
Dichtigkeit und Festigkeit des Materials. Weiterhin 
wird durch den einlagigen Aufbau, bei dem vorzugs-
weise nur gleichartige Rohstoffe verwendet werden 
(z.B. PET und CoPET), eine höhere Transparenz des 
einheitlichen Flächengebildes erreicht.

[0009] Erfindungsgemäß soll der Anteil der heißsie-
gelfähigen Komponenten nach Art eines Gradienten 
zur Versiegelungsfläche des textilen Flächengebildes 
hin zunehmen. Dies bedeutet, dass die Konzentrati-
onsänderungen über die Schichtdicke so stattfinden, 
dass in keiner Querschnittsfläche parallel zur Ober-
fläche des textilen Flächengebildes eine Phasen-
grenze erkennbar ist. Die Konzentrationsänderung 
erfolgt kontinuierlich über die Schichtdicke. Die Kon-
zentration der heißsiegelfähigen Komponente ändert 
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sich bei der Anwendung Aufgussbeutel bevorzugt li-
near, d.h. sie steigt von einem minimalen Konzentra-
tionswert (≥ 0%) zu einer maximalen Konzentration 
(≤ 100%) an. Jede andere als eine lineare Konzent-
rationsänderung ist über die Verteilung und das Ver-
hältnis beider Komponenten in der formgebenden 
Spinnwerkzeug möglich.

[0010] Unter Oberfläche des textilen Flächengebil-
des ist im Sinne der vorliegenden Erfindung die Flä-
che des textilen Flächengebildes zu verstehen, die 
bei der Ablage der Fasern bzw. Filamente auf ein 
Auffangband an dieses Auffangband angrenzt bzw. 
die dieser Fläche gegenüber liegende Fläche des 
textilen Flächengebildes.

[0011] Die Materialien für die Fasern und/oder Fila-
mente aus einem heißsiegelfähigen Material umfas-
sen vorzugsweise alle thermoplastischen Polymere, 
die für die Anwendung als Aufgussbeutel ausrei-
chend temperatur- und medienstabil sind.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung umfassen die Fasern bzw. Filamente aus 
einem heißsiegelfähigen Material Bikomponentenfa-
sern- und/oder -filamente mit einer hoch und einer 
niedrig schmelzenden Komponente. Besonders be-
vorzugt werden Kern/Mantel-Fasern und/oder -fila-
mente eingesetzt, wobei in an sich bekannter Weise 
die hochschmelzende Komponente den Kern und die 
niedrig schmelzende Komponente den Mantel bildet. 
Die vorliegende Erfindung ist jedoch keinesfalls auf 
Kern/Mantel-Fasern bzw. -filamente beschränkt. 
Prinzipiell sind auch andere Bikofasertypen, wie zum 
Beispiel Seite-an-Seite-Fasern, geeignet.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung kommen Bikomponentenfasern 
und/oder -filamente aus Co-Polyethylenterephtha-
lat/Polyethylentherephthalat (CoPET/PET) oder auch 
Polybutylentherephthalat/Polyethylentherephthalat 
(PBT/PET) zum Einsatz. Die Schmelzpunkte von Co-
PET und PBT liegen bei etwa 180 bis 225°C, der von 
PET bei 235–265°C. Diese Fasern weisen damit die 
erforderliche Temperatur- und Medienbeständigkeit 
auf. Weiterhin ist auch der Unterschied in den 
Schmelzpunkten der Kern- und der Mantelkompo-
nenten groß genug, um ein Verschweißen der Faser-
mäntel ohne Beeinträchtigung der Kernkomponente 
zu gewährleisten. Das Verschweißen des Materials 
zu Aufgussbeuteln kann in an sich bekannter Weise 
mittels Beaufschlagung mit thermischer Energie oder 
durch Ultraschallverschweißen erfolgen.

[0014] Bikomponentenfasern oder -filamente aus 
CoPET/PET an sich sind bekannt. Sie werden übli-
cherweise als Bindefasern/Filamente für die ver-
schiedensten Anwendungen eingesetzt. Sie zeich-
nen sich nicht nur durch eine außerordentliche Tem-
peraturstabilität, sondern auch noch durch eine sehr 

hohe Steifigkeit aus. Es hat sich gezeigt, dass diese 
hohe Steifigkeit des Materials zu einem wesentlich 
verbesserten optischen Eindruck eines daraus gefer-
tigten Aufgussbeutels führt. Ein erfindungsgemäßer 
Aufgussbeutel zeichnet sich durch eine sehr gute 
pop-up-Funktion aus. Das bedeutet, dass der Auf-
gussbeutel formstabil ist und auch bei mechanischen 
Deformationen, z.B. in der Verpackung, nach dem 
Entnehmen seine ursprüngliche Form wieder ein-
nimmt. Dadurch, dass diese Fasern bzw. Filamente 
nur nach Art eines Gradienten beigemischt werden, 
bleibt das textile Flächengebilde trotz der hohen Stei-
figkeit dieses Fasertyps gleichwohl insgesamt noch 
flexibel genug, um leicht weiterverarbeitet werden zu 
können.

[0015] Weiterhin können auch noch Bikomponen-
tenfasern und/oder -filamente aus PET/Polyethylen 
und/oder PET/Polypropylen zur Anwendung kom-
men. Bei Verwendung dieser Materialien ist jedoch 
darauf zu achten, dass es beim Schneiden des Vlies-
stoffs nicht zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung 
kommt, wodurch es zu einem Verschmieren der nied-
riger schmelzenden Polymere an den Schnittkanten 
kommen könnte.

[0016] Auch hinsichtlich eines geeigneten Filterma-
terials gibt es lediglich die Beschränkung, dass es 
ausreichend temperatur- und medienstabil sein 
muss. Vorzugsweise kommen Fasern und/oder Fila-
mente aus PET als Filtermaterial zum Einsatz, insbe-
sondere in Kombination mit Bikomponentenfasern 
aus CoPET/PET als heißsiegelfähiges Material, da 
beide Komponenten in der chemischen Zusammen-
setzung ähnlich sind, eine gute Verbindung miteinan-
der eingehen und aufgrund ihrer Steifigkeit eine gute 
Formstabilität gewährleisten. Der erfindungsgemäße 
Aufgussbeutel ist jedoch nicht auf diese Rohstoff-
kombination geschränkt. Grundsätzlich sind weitere 
spinnbare Rohstoffe einsetzbar, die eine ausreichend 
hohe Temperatur- und Medienbeständigkeit aufwei-
sen. Die Differenz der Schmelzpunkte von Filter- und 
heißsiegelfähigem Material muss groß genug sein, 
um der Bindefunktion gerecht zu werden. Im Falle 
von Anwendungen im Lebensmittelbereich sind wei-
terhin nur solche Rohstoffe geeignet, die den lebens-
mittelrechtlichen Bestimmungen entsprechen.

[0017] Ein erfindungsgemäßer Aufgussbeutel ist 
keinesfalls auf die Verwendung nur eines Filtermate-
rials bzw. nur eines heißsiegelfähigen Materials be-
schränkt. Es können auch jeweils Faser- bzw. Fila-
mentmischungen zum Einsatz kommen.

[0018] Der erfindungsgemäße Aufgussbeutel ist 
vorzugsweise aus einem Spinnvlies gefertigt, bei 
welchem die Gefahr des Herauslösens einzelner Fa-
sern, wie es beispielsweise bei der Verwendung von 
Stapelfasern der Fall sein kann, nur gering ist.
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[0019] Das Flächengewicht des für den erfindungs-
gemäßen Aufgussbeutel verwendeten Vliesstoffs 
liegt vorzugsweise zwischen 14 und 40 g/m2, insbe-
sondere zwischen 14 und 18 g/m2 bei Teebeutelan-
wendungen. Bei niedrigeren Flächengewichten wird 
die Vliesstoffschicht zu ungleichmäßig, bei höheren 
Flächengewichten wird die Durchsichtigkeit des Ma-
terials beeinträchtigt.

[0020] Die Dicke des verwendeten Vliesstoffmateri-
als liegt vorzugsweise zwischen 0,05 mm und 0,3 
mm, insbesondere zwischen 0,05 und 0,11 mm bei 
Teebeutelanwendungen. Bei einer zu geringen Dicke 
nimmt die Steifigkeit des Materials zu stark ab. Der 
optische Eindruck eines Aufgussbeutels aus diesem 
Material wird beeinträchtigt. Bei zu großen Dicken 
verschlechtert sich dagegen die Verarbeitbarkeit des 
Materials.

[0021] Die Faser- beziehungsweise Filamentdicke 
eines für einen erfindungsgemäßen Aufgussbeutel 
verwendeten Vliesstoffmaterials liegt vorzugsweise 
zwischen 1,4 dtex und 2 dtex. Bei zu geringen Fila-
ment- beziehungsweise Faserdicken wird das Mate-
rial so dicht, dass der Flüssigkeits- beziehungsweise 
Wirkstoffaustausch beeinträchtigt wird. Bei zu großen 
Faserdicken kann es zu einem Ausfall des beinhalte-
ten Wirkstoffs, kommen.

[0022] Die Penetrationsrate sollte vorzugsweise 
kleiner 3 Prozent betragen. Unter Penetrationsrate 
des Vliesstoffs ist der Durchgang bzw. das Ausfallen 
bestimmter Teepartikel-Kornfraktionen durch die 
Vliesstoffstruktur zu verstehen. Eine geringe Penet-
rationsrate bedeutet, dass die Teepartikel/-bestand-
teile im Ausgussbeutel weitgehend zurück gehalten 
werden.

[0023] Der Pro-Loch-Durchsatz liegt vorzugsweise 
zwischen 0,4 und 0,7 g pro Loch und Minute. Dieser 
Bereich an Pro-Lochdurchsätzen hat sich hinsichtlich 
der resultierenden Vlieseigenschaften, Penetrations-
raten, der Wirtschaftlichkeit und der Verarbeitbarkeit 
als vorteilhaft erwiesen.

[0024] Ein mögliches Verfahren zur Herstellung von 
Vliesstoffen mit Konzentrationsgradienten, insbeson-
dere von Vliesstoffen aus Mono- und Bikomponen-
tenfilamenten, bei welchen der relative Anteil der Mo-
no- und Bikomponentenfilamente über den Vliesstoff-
querschnitt nach Art eines Gradienten variiert, ist bei-
spielsweise in der EP 0 822 284 B1 beschrieben, er-
folgen. Ein solches Verfahren kann auch zur Herstel-
lung eines erfindungsgemäßen Aufgussbeutels ein-
gesetzt werden.

[0025] Ein erfindungsgemäßer Aufgussbeutel 
zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und Medien-
beständigkeit aus. Gleichzeitig weist er eine hohe 
Durchlässigkeit für die für den Aufguss verwendete 

Flüssigkeiten sowie für die beim Aufguss extrahierten 
Stoffe auf, während unerwünschte Fein- und Feinst-
partikel zuverlässig im Beutel zurückgehalten wer-
den. Bei Verwendung glatter Kalanderwalzen bei der 
Vliesstoffherstellung ist das Material hoch transpa-
rent und daher insbesondere für die Anwendungen 
sehr geeignet, bei denen es neben den guten Infusi-
onseigenschaften zusätzlich noch auf den optischen 
Eindruck ankommt, beispielsweise im Bereich Tee-
beutel.

[0026] Ein erfindungsgemäßer Aufgussbeutel findet 
daher vorzugsweise als Teebeutel Anwendung. Für 
diese Anwendung ist es, wie oben bereits erwähnt, 
vorteilhaft, das verwendete Vliesstoffmaterial alterna-
tiv zu einer Punktgravur glatt zu kalandrieren, damit 
eine möglichst hohe Transparenz gewährleistet ist. 
Der sehr gute optische Eindruck wird bei Verwen-
dung von CoPET/PET-Fasern und/oder -filamente 
durch das hohe pop-up-Vermögen des Beutels noch 
verstärkt.

[0027] Eine weitere bevorzugte Anwendung des er-
findungsgemäßen Vliesstoffs ist die Verwendung als 
Coffee-Pod. Für diese Anwendung wird von den End-
verbrauchern in der Regel ein weniger transparentes 
Material bevorzugt, was sich in einfacher Weise bei-
spielsweise durch die Verwendung von Gravurwal-
zen beim Kalandrieren des Vliesstoffes realisieren 
lässt.

[0028] Der erfindungsgemäße Aufgussbeutel kann 
darüber hinaus generell als Behälter für Wirksubstan-
zen Anwendung finden, sowohl für Heiß- als auch 
Kaltanwendungen. So ist beispielsweise die Verwen-
dung generell im Heißgetränke- oder Erfrischungsge-
tränkebereich denkbar. Ebenfalls denkbar ist die Ver-
wendung beispielsweise für Suppen. Auch im Falle 
medizinischer Bäder, beispielsweise Kamillenbäder, 
können erfindungsgemäße Aufgussbeutel zur An-
wendung kommen. Der erfindungsgemäße Aufguss-
beutel ist jedoch keinesfalls auf die beschriebenen 
Anwendungen beschränkt.

Patentansprüche

1.  Aufgussbeutel aus einem textilen Flächenge-
bilde aus Vliesstoff, welcher Fasern und/oder Fila-
menten aus wenigstens einem Filtermaterial um-
fasst, wobei das textile Flächengebilde eine heißsie-
gelfähige Oberfläche ausweist, welche durch heiß-
siegelfähige Fasern und/oder Filamente aus wenigs-
tens einem heißsiegelfähigen Material gebildet wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Fasern 
und/oder Filamenten aus dem Filtermaterial und die 
Fasern und/oder Filamente aus dem heißsiegelfähi-
gen Material in dem textilen Flächengebilde in Form 
einer Mischung vorliegen, wobei der Anteil an Fasern 
und/oder Filamente aus dem heißsiegelfähigen Ma-
terial über den Querschnitt zur heißsiegelfähigen 
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Oberfläche des textilen Flächengebildes hin nach Art 
eines Gradienten zunimmt.

2.  Aufgussbeutel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fasern und/oder Filamente 
aus dem heißsiegelfähigen Material Bikomponenten-
fasern und/oder -filamente umfassen.

3.  Aufgussbeutel nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bikomponentenfasern 
und/oder -filamente Kern/Mantel-Fasern und/oder -fi-
lamente mit einer hochschmelzenden Kernkompo-
nente und einer niedrig schmelzenden Mantelkompo-
nente umfassen.

4.  Aufgussbeutel nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bikomponentenfa-
sern und/oder -filamente CoPET/PET-Fasern 
und/oder -filamente umfassen.

5.  Aufgussbeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Fasern 
und/oder Filamente aus Filtermaterial Fasern 
und/oder Filamente aus Polyethylenterephthalat um-
fassen.

6.  Aufgussbeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Vliesstoff 
ein Spinnvlies ist.

7.  Aufgussbeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Flächenge-
wicht des textilen Flächengebildes 14 g/m2 bis 40 
g/m2 beträgt.

8.  Aufgussbeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke des 
textilen Flächengebildes 0,05 mm bis 0,3 mm beträgt.

9.  Aufgussbeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Faser/fila-
mentdicke der Bikomponentenfasern- und/oder -fila-
mente 1,4 dtex bis 2,0 dtex beträgt.

10.  Aufgussbeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Faser/fila-
mentdicke der Filterfasern- und/oder -filamente 1,4 
dtex bis 2,0 dtex beträgt.

11.  Aufgussbeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Penetrati-
onsrate < 3% beträgt

12.  Aufgussbeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der 
pro-Loch-Durchsatz 0,4–0,7 g/(Loch·min) beträgt.

13.  Ausgussbeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Vliesstoff 
glatt kalandriert ist.

14.  Ausgussbeutel nach einem der Ansprüche 1 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Vliesstoff 
mittels einer Gravurwalze kalandriert ist.

15.  Verwendung eines Aufgussbeutels nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 14 als Teebeutel.

16.  Verwendung eines Aufgussbeutels nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 14 als Coffe-Pod.

17.  Verwendung eines Aufgussbeutels nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 14 generell als Behälter für 
Heiß- als auch Kaltanwendungen, wie z.B. für Sup-
pen oder medizinische Bäder.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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